
Sind Sie eine Politisch Exponierte Person? 

§ 1 Abs. 12 GWG definiert die Politisch exponierte Person („PEP“) wie folgt:

„PEP“ im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches 

Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat 

oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung 

vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören 

insbesondere Personen die folgende Positionen innehaben: 

 Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission,

stellvertretende Minister und Staatssekretäre,

 Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,

 Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,

 Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen

hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr

eingelegt werden kann,

 Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,

 Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,

 Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,

 Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener

Unternehmen,

 Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige

Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder

europäischen Organisation.

Bitte prüfen Sie, ob Sie oder ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen 

nahestehende Person (hierzu siehe Folgeseite) eine der oben geannten Voraussetzungen 

erfüllt. Sollte diese der Fall sein, kreuzien Sie dies bitte oben an. 

Sollte dies nicht der Fall, können Sie dies nachstehend bestätigen: 

 Ich und meine Familienmitglieder sind keine PEP und ich stehe mit einer PEP nicht in

enger Geschäftsbeziehung.

________________________, Berlin, den ____________ , _____________________ 

Name in Druckbuchstaben          Unterschrift 



 

§ 1 GWG (Begriffsdefinitionen in Abs. 13 bis 16) lauten: 
 
(13) Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch 
exponierten Person, insbesondere  

1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, 
2. ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie 
3. jeder Elternteil. 

 
(14) Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche Person, 
bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person  

1. gemeinsam mit einer politisch exponierten Person  
a)  wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder 
b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist, 

2. zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält 
oder 

3. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter 
a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder 
b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist, 
bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung 
faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte. 

 
§ 20 Abs. 1 GWG lautet: 
 
Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften haben die in 
§ 19 Absatz 1 aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten dieser Vereinigungen 
einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle 
unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. 
 
§ 21 Abs. 1 GWG lautet: 
 
Verwalter von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland haben die in § 19 Absatz 
1 aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten des Trusts, den sie verwalten, und 
die Staatsangehörigkeit der wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, aufzubewahren, auf 
aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das 
Transparenzregister mitzuteilen. Die Pflicht nach Satz 1 gilt auch für Trustees, die außerhalb der 
Europäischen Union ihren Wohnsitz oder Sitz haben, wenn sie für den Trust eine 
Geschäftsbeziehung mit einem Vertragspartner mit Sitz in Deutschland aufnehmen oder sich 
verpflichten, Eigentum an einer im Inland gelegenen Immobilie zu erwerben. 
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